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(54) STAUBSAUGVORRICHTUNG MIT EINER DECKPLATTE UND DECKPLATTE

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Staub-
saugvorrichtung (1) mit einer Deckplatte (2) zur Aufnah-
me und Lagerung von Gegenständen auf der Staubsaug-
vorrichtung (1). In einem zweiten Aspekt betrifft die Er-

findung eine Deckplatte (2) für eine Staubsaugvorrich-
tung (1), der beispielsweise ein Baustellensauger sein
kann.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Staub-
saugvorrichtung mit einer Deckplatte zur Aufnahme und
Lagerung von Gegenständen auf der Staubsaugvorrich-
tung. In einem zweiten Aspekt betrifft die Erfindung eine
Deckplatte für eine Staubsaugvorrichtung, der beispiels-
weise ein Baustellensauger sein kann.
[0002] Im Stand der Technik sind Staubsaugvorrich-
tungen bekannt, die insbesondere auf Baustellen genutzt
werden, um in Verbindung mit der Benutzung von Werk-
zeugmaschinen, wie Bohr- oder Schleifgeräten, auftre-
tenden Staub abzusaugen. Häufig werden solche soge-
nannten Baustellensauger oder Bausauger mit marken-
typischen Schnittstellen für die Aufnahme von Bauzube-
hör oder Werkzeugen ausgestattet. Damit soll erreicht
werden, dass auf einer solchen konventionellen Staub-
saugvorrichtung nur solche Zubehörteile, Geräte oder
Werkzeugkoffer sicher befestigt und transportiert werden
können, die von einem bestimmten Hersteller angeboten
werden. Es hat sich allerdings gezeigt, dass auf Baustel-
len häufig Werkzeuge und Zubehörteile von unterschied-
lichen Herstellern und Anbietern verwendet werden. Bei
Verwendung von konventionellen Staubsaugvorrichtun-
gen, die aus dem Stand der Technik bekannt sind und
über markenspezifischen Schnittstellen verfügen, kann
aber ein sicherer Transport der Zubehörteile, Geräte
oder Werkzeugkoffer eines anderen Herstellers nicht ge-
währleistet werden. Es besteht vielmehr die Gefahr, dass
die Gegenstände von Fremdfirmen nicht ordnungsge-
mäß befestigt und gesichert werden können, wenn sie
zu Zwecken des Transports auf der Staubsaugvorrich-
tung abgelegt bzw. gelagert werden.
[0003] Es besteht daher ein Bedürfnis nach einer tech-
nischen Lösung dafür, die Zubehörteile, Geräte oder
Werkzeugkoffer unterschiedlicher Hersteller, Anbieter
und Unternehmen auf einer Staubsaugvorrichtung sicher
zu befestigen, so dass die auf der Staubsaugvorrichtung
gelagerten Zubehörteile, Geräte oder Werkzeugkoffer
beim Transport nicht herunterfallen können, wenn der
Staubsauger getragen, gezogen oder geschoben oder
in sonstiger Weise bewegt wird.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, das
vorstehend beschriebene Problem zu lösen und eine
Staubsaugvorrichtung bereitzustellen, der insbesondere
auf Baustellen genutzt werden kann. Insbesondere soll
die bereitzustellende Staubsaugvorrichtung dafür geeig-
net sein, Zubehörteile, Geräte oder Werkzeugkoffer ver-
schiedener Herstellerfirmen aufzunehmen, so dass sie
bei Transport der Staubsaugvorrichtung sicher gelagert
und vor einem Herunterfallen geschützt sind.
[0005] Die Aufgabe wird dadurch gelöst durch den Ge-
genstand der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte
Ausführungsformen zu dem Gegenstand der unabhän-
gigen Ansprüche finden sich in den abhängigen Unter-
ansprüchen.
[0006] Die Aufgabe wird hierbei gelöst durch eine
Staubsaugvorrichtung, insbesondere Baustellensauger,

mit einer Deckplatte. Die Staubsaugvorrichtung ist da-
durch gekennzeichnet, dass die Deckplatte folgende
Komponenten umfasst:

- mindestens ein Befestigungsmittel zur Anbringung
eines Schultergurts,

- ein erstes Hakensystem zur Anbringung von Zube-
hörteilen oder zur Anbringung von Taschen zur Auf-
bewahrung zu Zubehörteilen,

- ein zweites Hakensystem mit elastischen Spannmit-
teln zur Befestigung von Kabeln und/oder Schläu-
chen,

- mindestens ein Mittel zur Fixierung eines Koffers.

[0007] Die Erfindung stellt vorzugsweise eine univer-
sale Deckplatte dar, wobei der Begriff "universal" in dem
Sinne zu verstehen ist, dass auf der Deckplatte Zube-
hörteile, Geräte oder Werkzeugkoffer unterschiedlicher
Hersteller, Anbieter und Unternehmen gelagert bzw. da-
mit transportiert werden können. Insbesondere ermögli-
chen die genannten Komponenten der Deckplatte, näm-
lich das Befestigungsmittel, das erste und das zweite Ha-
kensystem, sowie das Mittel zur Fixierung eines Koffers,
eine besonders sichere Befestigung von Zubehörteilen
und Werkzeugkoffern und einen wirksamen Schutz vor
dem Herunterfallen dieser Gegenstände, unabhängig
davon, ob sie von dem Hersteller des Staubsaugers an-
geboten werden oder nicht. Insbesondere bietet die Er-
findung ein universales Deckplattenkonzept, das vorteil-
hafterweise frei von markentypischen Schnittstellen ist.
Die Erfindung bietet ferner die Möglichkeit, Zubehör und
Koffer so stabil auf der Staubsaugvorrichtung zu fixieren,
dass ein Transport dieser Gegenstände bei Transport
der Staubsaugvorrichtung ohne Weiteres sicher und un-
kompliziert möglich ist, ohne dass es zu einem Herun-
terfallen der Gegenstände kommt. Insbesondere ist ein
Nutzer der vorgeschlagenen Staubsaugvorrichtung nicht
mehr auf die Nutzung markenspezifischer Zubehörteile,
Geräte oder Werkzeugkoffer eingeschränkt, sondern der
Nutzer kann stattdessen flexible verschiedene Geräte
und Gegenstände unterschiedlicher Anbieter mit sich
führen und transportieren. Dieser Vorteil der Erfindung
wird durch die genannten Merkmale der Erfindung, ins-
besondere das Befestigungsmittel, das erste und das
zweite Hakensystem, sowie das Mittel zur Fixierung des
Koffers, gewährleistet, die so miteinander zusammen-
wirken, dass ein synergistischer Sicherungs- und Fixie-
rungseffekt bewirkt wird. Insbesondere können durch die
vorgeschlagene Deckplatte, die diese Komponenten auf-
weist, so unterschiedliche Gegenstände, wie Schulter-
gurte, Schläuche, Kabel oder Werkzeugkoffer befestigt
und/oder transportiert werden, ohne darauf beschränkt
zu sein. Es ist im Sinne der Erfindung ganz besonders
bevorzugt, wenn die Komponenten der Deckplatte bei
der Befestigung von Gegenständen zusammen verwen-
det werden, um eine weiter verbesserte Befestigungs-
wirkung und einen erweiterten Fallschutz zu gewährleis-
ten. Beispielsweise kann ein Gegenstand sowohl mit
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dem ersten, als auch mit dem zweiten Hakensystem auf
der Deckplatte befestigt werden.
[0008] Mit Hilfe der Schultergurte kann beispielsweise
die Staubsaugvorrichtung von einem Nutzer getragen
werden, wenn es sich um eine kleinere, tragbare Staub-
saugervariante handelt, die von einigen Herstellern an-
geboten wird. Es hat sich gezeigt, dass durch die Ver-
wendung der Schultergurte, die mit den Befestigungs-
mittel an der Staubsaugvorrichtung befestigbar sind, ein
besonders komfortables, rückenschonendes Tragen ei-
nes kleinen Staubsaugers ermöglicht wird. Außerdem
hat der Bediener bzw. der Baustellenarbeiter dadurch
eine weitere Hand für andere Gerätschaften frei, so dass
er insgesamt eine größere Anzahl von Geräten oder
Werkzeugkoffern mit einem Gang transportieren kann.
Es ist im Sinne der Erfindung ganz besonders bevorzugt,
dass es sich bei der vorgeschlagenen Staubsaugvorrich-
tung um einen Baustellensauger handelt, also um eine
Staubsaugvorrichtung, die insbesondere auf einer Bau-
stelle verwendet werden kann. Solche Staubsauger kön-
nen im Sinne der Erfindung vorzugsweise auch als In-
dustriesauger bezeichnet werden.
[0009] Es hat sich gezeigt, dass die Verbindung zwi-
schen Staubsaugvorrichtung und Deckplatte besonders
einfach gestaltet werden kann, wenn das Befestigungs-
mittel als Öse ausgebildet ist. Eine Öse ist im Sinne der
Erfindung eine ringartige Vorrichtung bzw. insbesondere
Öffnung, die an einer ersten Vorrichtung vorliegen kann,
um die erste Vorrichtung mit einer zweiten Vorrichtung
zu verbinden. Dazu kann die zweite Vorrichtung bei-
spielsweise Haken umfassen, die mit der Öse in Eingriff
gelangen können. Insbesondere können Gegenstände,
beispielsweise Gurte, die zum Beispiel einen Haken auf-
weisen, in die Öse eingehakt werden. Im Sinne der vor-
liegenden Erfindung handelt es sich bei der Deckplatte
um die erste Vorrichtung, die eine Öse aufweist, und bei
der zweiten Vorrichtung beispielsweise um einen Schul-
tergurt, der einen Haken, zum Beispiel einen Karabiner-
haken, umfassen kann, der in die mindestens eine Öse
der Deckplatte eingeklinkt bzw. eingehakt werden kann.
[0010] Vorzugsweise sind die Befestigungsmittel, bei-
spielsweise die Ösen, für die Schultergurte in einem vor-
deren und einem hinteren Bereich der Deckplatte ange-
ordnet. Es kann im Sinne der Erfindung insbesondere
bevorzugt sein, dass die Befestigungsmittel an einer Vor-
der- und/oder einer Hinterkante der Deckplatte angeord-
net vorliegen. Vorzugsweise umfasst die Deckplatte der
Staubsaugvorrichtung zwei Befestigungsmittel, wobei
eine erste Öse an einer Vorderkante der Deckplatte und
eine zweite Öse an der Rückkante der Deckplatte ange-
ordnet sein kann. Dadurch kann beispielsweise ein
Schultergurt zum Tragen der Staubsaugvorrichtung vor-
ne und hinten an der Deckplatte eingehackt werden, so
dass vorteilhafterweise die Staubsaugvorrichtung wie ei-
ne große Sporttasche getragen werden kann. Die Begrif-
fe "Vorderkante" und "Hinterkante" sind für den Fach-
mann keine unklaren Begriffe, weil der Fachmann an der
Gestaltung und beispielsweise an der Anordnung von

Komponenten der Staubsaugvorrichtung erkennen
kann, welches die Vorderseite und welches die Rücksei-
te der Staubsaugvorrichtung ist. Beispielsweise kann an
der Vorderseite ein Bediendisplay mit Knöpfen und Be-
dienelemente vorgesehen sein. Es ist im Sinne der Er-
findung ganz besonders bevorzugt, dass die Deckplatte
fest mit der Staubsaugvorrichtung verbunden vorliegt,
wobei diese Verbindung vorzugsweise lösbar bzw. re-
versibel ausgebildet ist. Mit anderen Worten ist die Deck-
platte üblicherweise fest mit der Staubsaufvorrichtung
verbunden, insbesondere dann, wenn die Staubsaugvor-
richtung in Betrieb ist oder mit der Staubsaugvorrichtung
Gegenstände transportiert werden. Vorteilhafterweise
stellt die Deckplatte eine Oberseite oder einen Deckel
der Staubsaugvorrichtung dar.
[0011] In einer Ausführungsform der Erfindung ist es
bevorzugt, dass das erste Hakensystem der vorgeschla-
genen Staubsaugvorrichtung Öffnungen an Seitenkan-
ten der Deckplatte umfasst, wobei sich die Öffnungen
paarweise gegenüberliegen. Das Hakensystem ist vor-
zugsweise dazu eingerichtet, Zubehörteile oder Taschen
zur Aufbewahrung von Zubehörteilen an die Staubsaug-
vorrichtung bzw. die Deckplatte anzubringen. Insbeson-
dere können auch Zubehörhalter oder Seitentaschen zur
Zubehöraufbewahrung an der Deckplatte vorgesehen
sein und mit dem ersten Hakensystem an der Staubsaug-
vorrichtung bzw. an der Deckplatte befestigt werden. Da-
zu umfasst das erste Hakensystem Öffnungen, die bei-
spielsweise mit Haken zusammenwirken und/ oder in
Eingriff gelangen können. Die Haken können vorzugs-
weise an den zu befestigenden Gegenständen ange-
bracht sein, so dass sie mittels der Haken in die Öffnun-
gen des ersten Hakensystems der Deckplatte der vor-
geschlagenen Staubsaugvorrichtung eingehakt werden
können. Daher wird mit dem ersten Hakensystem eine
sichere und übersichtliche, sowie schnell lösbare und da-
her sehr praktikabel Befestigungs- und Aufbewahrungs-
möglichkeit für Zubehörteile geschaffen, die insbeson-
dere von Nutzern, die auf einer Baustelle arbeiten, ge-
schätzt werden wird.
[0012] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
das erste Hakensystem zwei bis zehn, bevorzugt zwei
bis sechs, besonders bevorzugt vier Öffnungen an den
Seitenkanten der Deckplatte umfasst. Durch die sich
paarweise gegenüberliegende Anordnung der Öffnun-
gen des ersten Hakensystems können Gurte oder ande-
ren bandförmige Befestigungsmittel über die Deckplatte
bzw. die Staubsaugvorrichtung gespannt werden, wo-
durch darunterliegende Gegenstände besonders stabil
gelagert und sicher befestigt werden können. Wenn mehr
als eine Öffnung an einer Seitenkante der Deckplatte vor-
liegt, können solche zwei, vorzugsweise nebeneinander-
liegende Öffnungen dafür verwendet werden, um bei-
spielsweise eine Zubehörtasche, beispielsweise für
Schrauben, Arbeitsmittel oder Bohreinsätze, an einer
Seite der Staubsaugvorrichtung anzubringen. Der Begriff
"Seitenkante" ist für den Fachmann kein unklarer Begriff,
weil der Fachmann weiß, dass Seitenkanten im Wesent-
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lichen orthogonal zu den Vorder- und Hinterkanten der
Deckplatte bzw. der Staubsaugvorrichtung stehen. Vor-
zugsweise verbinden die Seitenkanten der Deckplatte
die Vorder- und die Hinterkante der Deckplatte mitein-
ander, wobei jeweils die Seitenkanten und die Vorder-
und die Hinterkante im Wesentlichen parallel zueinander
ausgebildet sind, so dass die Deckplatte bzw. die Staub-
saugvorrichtung eine im Wesentlichen rechteckige
Grundfläche aufweisen.
[0013] In einer Ausführungsform der Erfindung ist es
bevorzugt, dass das zweite Hakensystem flexible Haken
an den Seitenkanten der Deckplatte umfasst, wobei sich
die flexiblen Haken paarweise gegenüberliegen. Es ist
im Sinne der Erfindung bevorzugt, die flexiblen Haken
als Flexhaken zu bezeichnen. Die Flexhaken können vor-
zugsweise einen Gummizug und/oder eine Gummireser-
ve umfassen, wodurch sie besonders gut dafür geeignet
sind, Kabel oder Schläuche zu fixieren. Beispielsweise
kann das zweite Hakensystem mit den Flexhaken, sowie
den Gummizügen bzw. den Gummireserven dazu ver-
wendet werden, das Netzkabel der Staubsaugvorrich-
tung und/ oder den Saugschlauch aufzunehmen bzw. zu
fixieren. Zu diesem Zwecke sind auch die flexiblen Haken
des zweiten Hakensystems vorzugsweise paarweise
und gegenüberliegend entlang der Seitenkanten der
Deckplatte angeordnet. Es ist im Sinne der Erfindung
bevorzugt, dass das zweite Hakensystem beispielsweise
zwei Flexhaken umfasst. Es können allerdings auch vier,
sechs, acht oder zehn flexible Haken vorgesehen sein,
ohne auf eine konkrete Anzahl beschränkt zu sein. Es
ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Gummi-
züge bzw. die Gummireserven des zweiten Hakensys-
tems auch als elastische Spannmittel bezeichnet wer-
den, wobei insbesondere die elastischen Spannmittel in
Verbindung mit den Flexhaken zur Befestigung der Kabel
oder Schläuche eingerichtet sind.
[0014] Es ist im Sinne der Erfindung ganz besonders
bevorzugt, dass die flexiblen Haken des zweiten Haken-
systems mit einem Clipmechanismus an der Deckplatte
befestigbar sind. Mit anderen Worten ist es bevorzugt,
dass die Flexhaken so ausgestaltet sind, dass sie in der
Deckplatte in einer Parkposition verclipsen bzw. dass die
flexiblen Haken ineinander bzw. miteinander verhakbar
sind. Darüber hinaus sind die flexiblen Haken so gestal-
tet, dass die in der Deckplatte in einer Parkposition mit
der Deckplatte unter Verwendung eines Clipmechanis-
mus befestigbar sind. Dadurch wird vorteilhafterweise
ein ungewolltes Herausfallen der Kabel und/oder der
Schläuche, die mit dem zweiten Hakensystem an der
Deckplatte der Staubsaugvorrichtung befestigt werden,
wirksam vermieden.
[0015] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist es bevorzugt, dass die Mittel zur Fixierung eines
Koffers mittels Ösen in der Länge anpassbar sind. Die
Fixiermittel können beispielsweise von Spanngurten ge-
bildet werden. Die Anpassbarkeit der Fixiermittel bezüg-
lich ihrer Länge bedeutet im Sinne der Erfindung bevor-
zugt, dass der Nutzer flexibel entscheiden kann, ob er

einen oder mehrere Gegenstände auf der Staubsaug-
vorrichtung festspannen möchte. Dies wird insbesonde-
re dadurch ermöglicht, dass die Spanngurte in der Länge
verstellbar ausgebildet sind, so dass sie vorteilhafterwei-
se an die Größe bzw. das Volumen des zu befestigenden
Gegenstands angepasst werden kann.
[0016] Die Deckplatte der vorgeschlagenen Staub-
saugvorrichtung weist mindestens ein Mittel zur Fixie-
rung eines Koffers auf. Bei dem Koffer kann es sich vor-
zugsweise um einen Werkzeugkoffer handeln. Ein Werk-
zeugkoffer kann Erhebungen und Vertiefungen aufwei-
sen, die mit Erhebungen und Vertiefungen in der Deck-
platte korrespondieren. Es ist im Sinne der Erfindung be-
vorzugt, dass die Mittel zur Fixierung des Koffers in einem
hinteren Bereich der Deckplatte, beispielsweise an ihrer
Hinterkante, angeordnet sind. Es ist im Sinne der Erfin-
dung insbesondere bevorzugt, dass die Mittel zur Fixie-
rung des Koffers mindestens einen Haken umfassen, wo-
bei der Haken zur Fixierung in den Schubbügel als Ge-
genpart eingehakt werden kann.
[0017] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
ist es bevorzugt, dass die Deckplatte einen Griff umfasst.
Der Griff ist vorzugsweise dazu eingerichtet, dass Tragen
der Staubsaugvorrichtung zu erleichtern. Der Griff kann
vorzugsweise als 2K-Griff ausgebildet sein, der vorzugs-
weise zwei unterschiedliche Materialien als Komponen-
ten umfasst. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt,
dass der Griff als Grundstruktur einen stabilen Kunststoff
umfasst, während der Griffbereich aus einem weicheren,
rutschhemmenden Material gefertigt sind. Vorzugsweise
kann die Deckplatte auch eine Auflagefläche für zu be-
festigende Gegenstände umfassen, wobei auch diese
Auflagefläche aus dem weichen, rutschhemmenden Ma-
terial hergestellt werden kann.
[0018] Ferner kann der Griff eine Antirutschkompo-
nente aufweisen, die vorzugsweise als Weichkomponen-
te ausgebildet ist. Die Antirutschkomponente verhindert
vorteilhafterweise ein Abrutschen des Koffers, der auf
die Deckplatte aufgelegt werden kann.
[0019] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung
eine Deckplatte für eine Staubsaugvorrichtung, wobei
die Deckplatte folgende Komponenten umfasst:

- mindestens ein Befestigungsmittel zur Anbringung
eines Schultergurts,

- ein erstes Hakensystem zur Anbringung von Zube-
hörteilen oder zur Anbringung von Taschen zur Auf-
bewahrung zu Zubehörteilen,

- ein zweites Hakensystem mit elastischen Spannmit-
teln zur Befestigung von Kabeln und/oder Schläu-
chen,

- mindestens ein Mittel zur Fixierung eines Koffers.

[0020] Die Definitionen, technischen Wirkungen und
Vorteile der Erfindung, die für die Staubsaugvorrichtung
beschrieben wurden, gelten für die vorgeschlagene
Deckplatte analog.
[0021] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
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aus der folgenden Figurenbeschreibung. In der Figur
sind verschiedene Ausführungsbeispiele der vorliegen-
den Erfindung dargestellt. Die Figur, die Beschreibung
und die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in
Kombination. Der Fachmann wird die Merkmale zweck-
mäßigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen
weiteren Kombinationen zusammenfassen.
[0022] In den Figuren sind gleiche und gleichartige
Komponenten mit gleichen Bezugszeichen beziffert. Es
zeigen:

Fig. 1 Ansicht einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung

Ausführungsbeispiele:

[0023] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung, insbeson-
dere der Staubsaugvorrichtung (1) und der Deckplatte
(2). Die Deckplatte (2) kann eine Oberseite bzw. einen
Deckel der Staubsaugvorrichtung (1) bilden, d.h. den
oberen Abschluss der Staubsaugvorrichtung (1). Die
Deckplatte (2) weist vorzugsweise eine im Wesentlichen
rechteckige Grundfläche auf, wobei auch anders geform-
te Grundflächen denkbar sind. Insbesondere wird die
Deckplatte (2) von zwei, im Wesentlichen parallel zuein-
ander ausgebildeten Seitenkanten (9) gebildet, die eine
Vorderkante und eine Hinter- oder Rückkante der Deck-
platte (2) miteinander verbinden.
[0024] Die Deckplatte (2) umfasst eine Reihe von Kom-
ponenten (3, 4, 5, 8), die synergistisch so miteinander
zusammenwirken, dass mit der Erfindung eine beson-
ders sichere und stabile Aufbewahrungs- und Transport-
möglichkeit für verschiedene Gegenstände, die bei-
spielsweise auf einer Baustelle benötigt werden, bereit-
gestellt werden kann. Mit der vorgeschlagenen Staub-
saugvorrichtung (1) kann beispielsweise der Transport
von Gegenständen erleichtert werden, die an der Deck-
platte (2) der Staubsaugvorrichtung (1) befestigt sein
können, dies insbesondere dann, wenn es sich bei der
Staubsaugvorrichtung (1) um einen kleinen, tragbaren
Staubsauger handelt. In diesem Fall können Schulter-
gurte durch die bevorzugt ösenartig ausgebildeten Be-
festigungsmittel (3) gezogen werden, so dass die Staub-
saugvorrichtung (1) mit den Schultergurten getragen
werden kann. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt,
dass das eine Befestigungsmittel (3) oder mehrere Be-
festigungsmittel (3) an der Deckplatte befestigt werden
können.
[0025] Eine weitere Komponente der Deckplatte (2) ist
das erste Hakensystem (4) zur Anbringung von Zube-
hörteilen oder zur Anbringung von Taschen zur Aufbe-
wahrung von Zubehörteilen. Die Anbringung erfolgt ins-
besondere unter Verwendung von Öffnungen (5), die Be-
standteil des ersten Hakensystems (4) sind. Die Öffnun-
gen (5) können paarweise und/oder gegenüberliegend
an den Seitenkanten (9) der Deckplatte angeordnet sein.
Es ist daher die Vorsehung einer geraden Anzahl von

Öffnungen (5) bevorzugt.
[0026] Ferner umfasst die Deckplatte (2) der Staub-
saugvorrichtung (1) ein zweites Hakensystem (6) mit
elastischen Spannmitteln (nicht dargestellt) und flexiblen
Haken (7) zur Befestigung von Kabeln und/oder Schläu-
chen. Der Begriff "elastische Spannmittel" bezeichnet im
Sinne der Erfindung bevorzugt Gummizüge und/oder
Gummireserven, die vorzugsweise Bestandteil des zwei-
ten Hakensystems (6) sein können. Die Gummireserve
kann im Sinne der Erfindung insbesondere in integrierter
Form vorliegen.
[0027] Die Deckplatte (2) umfasst darüber hinaus min-
destens ein Mittel (8) zur Fixierung eines Koffers, wobei
dieses Mittel (8) im Sinne der Erfindung bevorzugt auch
als "universale Kofferfixierung" bezeichnet wird. Die uni-
versale Kofferfixierung (8) liegt insbesondere im hinteren
Bereich der Deckplatte (2) vor. Im Kontext der vorliegen-
den Erfindung kann auch die Vorsehung eines Griffes
(10) an der Deckplatte (2) bevorzugt sein. Der Griff (10)
kann beispielsweise ein Antirutschelement umfassen,
dass vorteilhafterweise wirksam verhindert, dass einem
Nutzer oder Träger die Staubvorrichtung (1) aus der
Hand gleitet, wenn die Staubsaugvorrichtung (1) unter
Verwendung des Griffes (10) getragen und/oder trans-
portiert wird. Der Griff (10) kann insbesondere als 2K-
Griff ausgebildet sein, der vorzugsweise zwei unter-
schiedliche Materialien als Komponenten umfasst.

Bezugszeichenliste

[0028]

1 Staubsaugvorrichtung
2 Deckplatte
3 Befestigungsmittel
4 erstes Hakensystem
5 Öffnungen
6 zweites Hakensystem
7 flexible Haken
8 Mittel zur Fixierung eines Koffers
9 Seitenkanten der Deckplatte
10 Griff

Patentansprüche

1. Staubsaugvorrichtung (1) mit einer Deckplatte (2)
dadurch gekennzeichnet, dass
die Deckplatte (2) folgende Komponenten umfasst:

- mindestens ein Befestigungsmittel (3) zur An-
bringung eines Schultergurts,
- ein erstes Hakensystem (4) zur Anbringung
von Zubehörteilen oder zur Anbringung von Ta-
schen zur Aufbewahrung von Zubehörteilen,
- ein zweites Hakensystem (6) mit elastischen
Spannmitteln und flexiblen Haken (7) zur Befes-
tigung von Kabeln und/oder Schläuchen,

7 8 



EP 3 701 849 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- mindestens ein Mittel (8) zur Fixierung eines
Koffers.

2. Staubsaugvorrichtung (1) nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet, dass
das Befestigungsmittel (3) als Öse ausgebildet ist.

3. Staubsaugvorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Hakensystem (4) Öffnungen (5) an Seiten-
kanten (9) der Deckplatte (2) umfasst, wobei sich die
Öffnungen (5) paarweise gegenüberliegen.

4. Staubsaugvorrichtung (1) nach Anspruch 3
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Hakensystem (4) zwei bis zehn, bevorzugt
zwei bis sechs, besonders bevorzugt vier Öffnungen
(5) an Seitenkanten (9) der Deckplatte (2) umfasst.

5. Staubsaugvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die flexiblen Haken (7) des zweiten Hakensystems
(6) an Seitenkanten (9) der Deckplatte (2) angeord-
net vorliegen, wobei sich die flexiblen Haken (7)
paarweise gegenüberliegen.

6. Staubsaugvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die flexiblen Haken (7) einen Gummizug und/oder
eine Gummireserve umfassen.

7. Staubsaugvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
das zweite Hakensystem (6) zwei flexible Haken (7)
umfasst.

8. Staubsaugvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die flexiblen Haken (7) mit einem Clipmechanismus
an der Deckplatte (2) befestigbar sind.

9. Staubsaugvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die Mittel (8) zur Fixierung eines Koffers mittels Ösen
in der Länge anpassbar sind.

10. Staubsaugvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die Deckplatte (2) einen Griff (10) umfasst.

11. Staubsaugvorrichtung (1) nach Anspruch 10
dadurch gekennzeichnet, dass

der Griff (10) eine Antirutschkomponente aufweist.

12. Deckplatte (2) für eine Staubsaugvorrichtung (1)
dadurch gekennzeichnet, dass
die Deckplatte (2) folgende Komponenten umfasst:

- mindestens ein Befestigungsmittel (3) zur An-
bringung eines Schultergurts,
- ein erstes Hakensystem (4) zur Anbringung
von Zubehörteilen oder zur Anbringung von Ta-
schen zur Aufbewahrung von Zubehörteilen,
- ein zweites Hakensystem (6) mit elastischen
Spannmitteln und flexiblen Haken (7) zur Befes-
tigung von Kabeln und/oder Schläuchen,
- mindestens ein Mittel (8) zur Fixierung eines
Koffers.
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